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INTERNATIONALER KONGRESS FUR WOHNUNGSBAU
UND STADTPLANUNG IN ZURICH

GruB den Delegierten

Vom 2r. bis 26. Juni findet im KongreBhaus in
Zirich der neunzehnte internationale KongreB fiir
Wohnungsbau und Stadtplanung statt, zu dem eine
betrichtliche Zahl von Besuchern aus dem Ausland ge-
meldet ist. Auch aus der Schweiz ist die Beteiligung
ansehnlich. Zwei Hauptthemen befassen sich mit Fra-
gen des Wohnungsbaues, zwel mit solchen der Landes-
und Regionalplanung. In Studiengruppen wird zu
diesen Problemen Stellung bezogen und Detailfragen
werden beraten. Besichtigungsfahrten zu den in den
letzten Jahren ausgefithrten Wohnkolonien von Ziirich
und Winterthur sollen den KongreBteilnehmern
zeigen, wie die Schaffung zweckmiBiger und finan-
ziell tragbarer Wohngelegenheiten bei uns angepackt

wurde. Fiir Interessenten, die nicht am ganzen Kon-
greB teilnehmen koénnen, aber doch an einzelnen
Tagen dabei sein mochten, besteht die Moglichkeit
hierzu durch Bezug von Tageskarten. AnschlieBend
an den KongreB werden von Ziirich aus drei Stu-
dienfahrten zu vorteilhaften Preisen ausgefithrt mit
dem Zweck, Besichtigungen von Siedlungen in ver-
schiedenen Landesteilen mit dem GenufB der land-
schaftlichen Schénheiten der Schweiz zu verbinden.
Die erste Tour fiihrt iiber Basel und Bern nach Genf,
die zweite iiber St. Gallen und Chur nach dem En-
gadin, die dritte iiber Luzern—Susten—Grimsel—
Furka nach dem Tessin.

Finanzielle Unterstiitzung des Wohnungsbaues

1. Seit dem Jahre 1939 sind die Baukosten in der Schweiz
bis Ende 1947 um 100 Prozent gestiegen. Vor dem Kriege
kostete eine Standardwohnung zu drei bis vier Zimmern mit
Kiiche und Bad in den Stdadten durchschnittlich 20 ooo Fr.
Heute kostet die gleiche Wohnung 40 ooo Fr. Die Baukosten
sind starker angestiegen als die allgemeinen Lebenskosten.
Diese haben sich bis Ende 1947 um 62 Prozent erhéht. Die
Lebenskosten konnten durch eine scharfe Preiskontrolle und
durch Zuschiisse des Bundes-an Brot, Milch usw. tiefgehalten
werden. Die Baukosten stiegen stirker an, weil starker Mangel
an Holz und Eisen herrschte und weil die Preiskontrolle bei
den Unternehmerpreisen und den Lohnen der Bauarbeiter
weniger streng war, um die Bautitigkeit nicht zu hemmen.

Die Kapitalzinsen sind schon vor dem Kriege und auch
wihrend des Krieges zuriickgegangen und betragen heute 3,5
bis 4 Prozent. Die Taxen fiir Wasser, Beleuchtung und Keh-
richtabfuhr sowie die Steuern und Verwaltungskosten sind fast
stabil geblieben. Dagegen sind die Ausgaben fiir Gebiude-
unterhalt und Reparaturen mit den Baukosten ungefihr auf
das Doppelte angestiegen. Die Kosten fiir die Miete betragen
6 bis 6,5 Prozent der Erstellungskosten der Wohnungen und
setzen sich wie folgt zusammen: Kapitalzinsen 8,5 bis 4 Pro-
zent, Kapitalabzahlung o,5 Prozent, Gebdudeunterhalt 1,0
Prozent, Taxen und Verwaltungskosten 1,0 Prozent.

2. Vor dem Kriege war die Regel, daB fiir die Miete 20
bis 25 Prozent des Einkommens ausgegeben wurden. Da der
Wohnungsstandard in der Schweiz auch bei den Arbeitern
hoch ist, muBlten sie hdufig mehr als einen Fiinftel ihres Ein-
kommens fiir die Miete ausgeben. Wihrend des Krieges haben
sich die Verhiltnisse stark geindert. In den Vorkriegswohnun-
gen blieben die Mietzinse durch gesetzliche Kontrolle stabil,
wihrend die Einkommen der Bewohner sich erhohten. Da-
durch wurde zwischen Einkommen und Miete eine bessere
Relation geschaffen. Die Miete betrigt in den Vorkriegs-
wohnungen heute durchschnittlich etwa 15 Prozent des Ein-
kommens. Bei den neuen Wohnungen zeigte sich aber eine
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entgegengesetzte Entwicklung. Da ' die Baukosten stirker
stiegen als die Lohne, die sich den allgemeinen Lebenskosten

‘anpaBten, ist hier das Verhiltnis zwischen Einkommen und

Miete ungiinstiger geworden. Fiir eine neue Wohnung mit
Baukosten von 40 0oo Fr. betrdgt der Mietzins 2400 Fr. Ein -
Arbeiter mit einem Einkommen von 60oo Fr. miifite somit
ohne offentliche Hilfe 40 Prozent seines Einkommens fiir die
Miete ausgeben. Ein Angestellter mit einem Jahressalir von
8000 bis 10000 Fr. bezahlt fiir die gleiche neue Wohnung
30 bis 35 Prozent seines Einkommens.

3. Da die Baukosten wihrend des Krieges immer mehr
anstiegen, mufiten 6ffentliche Mittel bereitgestellt werden, um
ein verniinftiges Verhiltnis zwischen Einkommen und Miete
fiir die unteren und mittleren Klassen zu erreichen. Bei dem
foderativen Aufbau der Schweiz war es gegeben, dafl die Ge-
meinden und Kantone zusammen mit dem Bund die finan-
zielle Hilfe leisteten. In vereinzelten Fillen geben auch Indu-
strieunternehmungen eine zusitzliche Hilfe.

Die finanzielle Hilfe besteht in einer einmaligen Subven-
tion & fonds perdu zur Verringerung der Baukosten. Sie wird
an Private, an Baugenossenschaften und an Gemeinden fiir
kommunale Bauten ausgerichtet. Fiir die Bemessung der Sub-
vention bestehen zwei Kategorien: Der allgemeine Wohnungs-
bau mit Wohnungen fiir die mittleren Klassen, bei denen
kleinere Subventionen gegeben werden, und der soziale Woh-
nungsbau fiir die minderbemittelte Bevolkerung, fiir den er-
héhte Subventionen bestimmt sind. Der Bund bezahlt zurzeit
eine Subvention von 5 Prozent der Baukosten beim allgemei-
nen Wohnungsbau und von 10 Prozent beim sozialen Woh-
nungsbau. Bis Ende 1947 war seine Hilfe um je 5 Prozent
hoher; er hat sie wegen der groflen finanziellen Lasten herab-
gesetzt. Kanton und Gemeinde miissen zusammen mindestens
das Doppelte der Hilfe des Bundes aufbringen. Es ergibt sich
auf diese Weise eine totale Subvention von 15 Prozent beim
allgemeinen Wohnungsbau und von 30 Prozent beim sozialen
Wohnungsbau. Kantone und Gemeinden geben jedoch an
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vielen Orten mehr als die minimale Subvention. Die gesamte
offentliche Hilfe betrigt beim allgemeinen Wohnungsbau 15
bis 25 Prozent und beim sozialen Wohnungsbau 30 bis 40
Prozent der Baukosten. :

Die privaten Bauherren bauen in der Regel Wohnungen
fiir die mittleren Klassen und erhalten die Subventionen fiir
den allgemeinen Wohnungsbau. Wenn sie ihre Hiuser ver-
kaufen und dabei Gewinne erzielen, dann muf} die Subvention
ganz oder teilweise zuriickerstattet werden. Nach den Grund-
sitzen des sozialen Wohnungsbaues erstellen die Baugenossen-
schaften ihre Hiuser. Diese Hiuser sind in der Regel unver-
kéuflich, und die Genossenschaften sind verpflichtet, die Woh-
nungen jederzeit in erster Linie an minderbemittelte und
kinderreiche Familien zu vermieten. Die Mietzinse der Genos-
senschaften werden von den Gemeinden dauernd kontrolliert,
auch in Zeiten, da keine allgemeine Mietzinskontrolle besteht.
Die Gemeinden haben in den Vorstinden der Baugenossen-
schaften gewdhnlich einen Vertreter zur Wahrung der &ffent-
lichen Interessen. Die Gemeinden haben das Recht, die Wohn-
hauser der Genossenschaften zu erwerben, wenn sie ihrem
Zweck entfremdet werden. Es bestehen zurzeit in der Schweiz
etwa zweihundertfiinfzig Baugenossenschaften, die rund fiinf-
undzwanzigtausend Wohnungen verwalten.

4. Das Hypothekarsystem ist in der Schweiz gut geordnet.
Die Baugenossenschaften, die mit finanzieller Hilfe des Staates
bauen, haben keine Miihe, 60 bis 65 Prozent der verzinslichen
Baukosten bei den bestehenden Kantonalbanken oder bei der
Genossenschaftlichen Zentralbank zu einem ZinsfuB von 3,5

Prozent zu erhalten. Schwieriger ist es, das restliche Kapital
aufzubringen. In vielen Fillen iibernehmen die Gemeinden
die Restfinanzierung bis auf go bis 95 Prozent oder die Ver- =
biirgung der zweiten Hypothek bis auf diese Hohe ebenfalls
zum Zinsful von 3,5 Prozent. Die letzten 5 bis 10 Prozent
miissen die Genossenschaften durch Beteiligung der Mieter
selber aufbringen. Da die Zinsen im allgemeinen niedrig sind,
hat man bis heute darauf verzichtet, speziell verbilligte Kapi-
talzinsen fiir den Wohnungsbau anzusetzen. Die Verbilligung
der Mietzinse wird, wie oben gezeigt, durch die Subventionen
erreicht. ® )

5. Es hat sich jedoch ergeben, dafl auch die mit normalen
Subventionen verbilligten Wohnungen vor allem fiir Familien
mit mehreren Kindern noch zu teuer sind. Das hat einzelne
Stiadte wie Basel und Ziirich veranlaBt, spezielle Hilfen fiir
kinderreiche Familien einzufithren. Familien mit drei und
mehr Kindern und kleinen Einkommen erhalten Mietzinszu-
schiisse. Diese sind so festgesetzt, dal die Mietzinse fiir diese
Familien in einer Wohnung von vier oder fiinf Zimmern etwas
kleiner sind als die normalen Mietzinse fiir eine Wohnung zu
drei Zimmern. Es soll damit ein Anreiz geschaffen werden,
damit diese Familien gréBere Wohnungen bevorzugen. In
kleinen Wohnungen werden an kinderreiche Familien keine
Mietzinszuschiisse ausgerichtet. :

Neben den kinderreichen Familien gibt es manche Fami-
lien mit kleinsten Einkommen, denen auch die Wohnungen
der Baugenossenschaften zu teuer sind und die das notige
Genossenschaftskapital nicht aufbringen koénnen. Fiir diese
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Familien sind in verschiedenen Stiddten schon vor dem Kriege
und auch wihrend des Krieges kommunale Wohnungen er-
stellt worden, die noch stirker verbilligt wurden als die ge-
nossenschaftlichen Wohnungen. So sind in Ziirich kommunale
Wohnungen gebaut worden mit Subventionen von.6o Prozent
der Baukosten.

6. Fiir alle neuerstellten- Wohnungen, ob sie mit oder ohne
Subvention erstellt werden, besteht in der Schweiz die Miet-
zinskontrolle. Fiir die Vorkriegswohnungen besteht neben der
Preiskontrolle auch der Mieterschutz. Es diirfen Kiindigungen
nur unter bestimmten Voraussetzungen vorgenommen werden.
Es bestehen zurzeit starke Bestrebungen, die Mietzinskontrolle
fiir die Vorkriegswohnungen ganz oder teilweise aufzuheben.
Die Hauseigentiimer machen geltend, dal} die Kosten fiir den
Gebidudeunterhalt heute so groB seien, daB} sie mit den bis-
herigen Mietzinsen die Wohnungen nicht geniigend unter-
halten kénnen. Die zustindigen Behdrden haben bis jetzt die-
sen Begehren nicht nachgegeben, da sie vermutlich abwarten
wollen, bis die allgemeinen Lebenskosten wieder zuriickgehen.

7. Die Schweiz hatte vor dem Kriege eine durchschnitt-
liche Wohnungsproduktion von jahrlich 13 ooo Wohnungen.
In den Jahren 1940 und 1941 sank die Produktion auf jihr-
lich 6000 Wohnungen. Im Jahre 1942 begann die offentliche
Unterstiitzung des Wohnungsbaues. Die jahrliche Produktion
stieg in den Jahren 1942/43 auf je 8000, in den Jahren 1944/
1945 auf je 12 000 und in den Jahren 1946/47 auf je 16 ooo
Wohnungen. Wihrend des Krieges wurden ungefihr die
Hilfte und nach‘dem Kriege etwa zwei Drittel der neu er-
stellten Wohnungen unterstiitzt. Im ganzen wurden in diesen
sechs Jahren von den 72 000 neu erstellten Wohnungen 44 ooo
mit finanzieller Hilfe gebaut. Die Subventionen hierfiir be-

Der Fortschritt im Hausbau und

Fortschritt im Wohnungsbau bedeutet, daf} wir dem Men-
schen in der Wohnung nicht nur Unterkunft, sondern auch
Geborgenheit und Freude, eine Heimstatt schaffen. Darin liegt
die grofe Schwierigkeit unserer Aufgabe. Sie hat deshalb nicht
nur mit Planung, Technik, Berechnung und Organisation zu
tun, sondern auch mit dem Menschen selbst und mit der
Kultur.

Wenn wir auf den Beginn der Industrialisierung zuriick-

136
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tragen annihernd 400 Millionen Franken. Fiir die einzelne
Wohnung ergibt dies eine Subvention von durchschnittlich
9000 Fr. oder einem Drittel der Baukosten..

Bis zum Jahre 1945 konnte mit den Subventionen die
ganze Kriegsteuerung bezahlt werden. Bis dahin ist es somit
gelungen, die Wohnungen zu den Mietzinsen der Vorkriegs-
zeit zu erstellen. Seither sind trotz den Subventionen die
Mietzinse auch in den neuen Wohnungen iiber die Vorkriegs-
preise gestiegen, wobei aber auch heute die Wirkung der
finanziellen Hilfe auf die Mietzinse grof3 ist. In den Stidten
betrug der Mietzins fiir eine Dreizimmerwohnung vor dem
Krieg durchschnittlich jihrlich 1200 Fr. Die gleiche Wohnung
kostet heute mit der Subvention nach dem System des sozia-
len Wohnungsbaues 1400 bis 1600 Fr., mit der Subvention
nach allgemeinem Wohnungsbau 1800 bis 1900 Fr. und ohne
offentliche Hilfe 2400 Fr. Ohne finanzielle Hilfe hitten die
teuren Neuwohnungen die Lebenskosten durchschnittlich viel
starker beeinflulit und damit auch die Lohne weiter in die
Hohe getrieben.

Die finanzielle Unterstiitzung hat im weiteren mitgeholfen,
die Wohnungskultur zu férdern. Die Subventionen werden
nur fiir Bauprojekte erteilt, die gute Losungen in bezug auf
Situation und Wohnungseinteilung bringen. Vor allem ist es
mit der 6ffentlichen Hilfe moglich geworden, die Peripherie
der Stiadte planméfig zu gestalten. Viele Siedlungen von Ein-
familienhdusern, die in den letzten Jahren entstanden sind,
wihren ohne diese Hilfe nicht mdglich geworden. So haben
die Subventionen nicht nur eine momentane finanzielle Hilfe
gebracht. Sie wirken dauernd nach und verhelfen Tausenden
von heutigen und kiinftigen Familien zu einer gesunden
Wohnung. J. Peter.

die dazu geeigneten Methoden

blicken, dann stellen wir fest, daf die Gestaltung und Hygiene
vernachlissigt wurden. Und wenn wir die Entwicklung seit dem
ersten Weltkrieg iiberblicken, dann steht fest, daf} in gestalte-
rischer und hygienischer Hinsicht ein groBer Fortschritt zu ver-
zeichnen ist, auf der andern Seite aber auf Kosten der Raum-
zahl und Bemessung sowie der baulichen Qualitdt gebaut wer-
den muBte, trotz Verbesserungen in Organisation und maschi-
nellen Hilfsmitteln.



	Finanzielle Unterstützung des Wohnungsbaues

